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TEIL A: Planzeichnung II - Aufstellung Bebauungsplan Nr. 01/2021 "Sondergebiet Wind Trebbichau, Piethen, Wieskau", M. 1 : 5 000                                                                      P r ä a m b e l

Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634) in der zurzeit gültigen Fassung i.V.m.
§ 8 ABs. 1 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA vom 17.06.2014, GVBI. LSA S. 288) und
§ 85 Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt (BauO LSA vom 18.11.2020, GVBl. LSA S. 660), zuletzt geändert durch Artikel 
2 des Gesetzes vom 04.01.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 6), hat der Stadtrat der Stadt Südliches Anhalt die Aufstellung des Bebau-
ungsplanes Nr. 01/21 "Sondergbiet Windenergie Trebbichau, Piethen, Wieskau" der Stadt Südliches Anhalt bestehend aus 
der Planzeichnung Teil A und die gemeinsame Begründung Teil I und Teil II - Umweltbericht, beschlossen.

Außerdem wurden bei der Erarbeitung folgende Rechtsgrundlagen herangezogen:

Baunutzungsverordnung (BauNVO)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBI. I S. 3786)
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176)

Planzeichenverordnung (PlanZV)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 1991 I S. 58)
zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802)

Stadt Südliches Anhalt, den ..... . ...... . .................

                                                                                                                          ..........................................
                                                                                                                             Bürgermeister
____________________________________________________________________________________________________

                                                        V e r f a h r e n s v e r m e r k e

Der Stadtrat der Stadt Südliches Anhalt hat in seiner Sitzung am 03.03.2021 die Aufhebung des Bebaungsplanes Nr. 1 
"Windpark Trebbichau an der Fuhne" der Gemeinde Trebbichau an der Fuhne und gleichzeitige Aufstellung des 
Bebauungsplanes Nr. 01/21 "Sondergebiet Windenergie Trebbichau, Piethen, Wieskau" der Südliches Anhalt beschlossen.
Der Aufstellungsbeschluß ist gemäß § 2 Abs. 1 BauGB in der derzeitig gültigen Fassung am 08.04.2021 im Amts- und 
Mitteilungsblatt der Stadt Südliches Anhalt Jahrgang 12, Nr. 4/2021 ortsüblich bekannt gemacht worden.

Stadt Südliches Anhalt, den ..... . ...... . .................

                                                                                                                          ..........................................
                                                                                                                             Bürgermeister
____________________________________________________________________________________________________

Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB wurde am 28.02.2012 in Form einer öffentlichen 
Auslegung vom 24.07.2023 bis einschließlich 25.08.2023 durchgeführt.
Die Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung erfolgte am 13.07.2023 im Amts- und Mitteilungsblatt der Stadt Südliches 
Anhalt Jahrgang 14, Nr. 7/2023.

Stadt Südliches Anhalt, den ..... . ...... . .................

                                                                                                                          ..........................................
                                                                                                                             Bürgermeister
____________________________________________________________________________________________________

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden kann, 
wurden frühzeitig gemäß § 4 Abs. 1 BauGB an der Planung beteiligt. Sie wurden mit Schreiben vom 11.07.2023 zur 
Äußerung auch im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB 
aufgefordert.

Stadt Südliches Anhalt, den ..... . ...... . .................

                                                                                                                          ..........................................
                                                                                                                             Bürgermeister
____________________________________________________________________________________________________

Der Stadtrat der Stadt Südliches Anhalt hat in seiner Sitzung am ..... . ..... . ............... dem Entwurf der Aufhebung des 
Bebaungsplanes Nr. 1 "Windpark Trebbichau an der Fuhne" der Gemeinde Trebbichau an der Fuhne und gleichzeitige Auf-
stellung des Bebauungsplanes Nr. 01/21 "Sondergebiet Windenergie Trebbichau, Piethen, Wieskau" der Südliches Anhalt, 
bestehend aus dem Teil A - Planzeichnung I und II sowie der Begründung Teil I und Teil II - Umweltbericht zugestimmt und 
die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am ..... . 
..... . ............... im Amts- und Mitteilungsblatt der Stadt Südliches Anhalt Jahrgang ....., Nr. ...../ ............... ortsüblich mit dem 
Hinweis, dass Anregungen während der Auslegungsfrist vorgebracht werden können, bekannt gemacht. Der Entwurf des 
Bebauungsplanes Nr. 01/21 "Sondergebiet Windenergie Trebbichau, Piethen, Wieskau" der Stadt Südliches Anhalt sowie die  
Begründung Teil I und Teil II - Umweltbericht haben vom ..... . ..... . ............... bis einschließlich ..... . ..... . ............... gemäß
§ 3 Abs. 2 BauGB im Verwaltungsamt der Stadt Südliches Anhalt, Weißandt-Gölzau, Hauptstraße 1 in 06369 Südliches 
Anhalt während der Dienststunden zu jedermanns Einsicht öffentlich ausgelegen.    

Stadt Südliches Anhalt, den ..... . ...... . .................

                                                                                                                          ..........................................
                                                                                                                             Bürgermeister
____________________________________________________________________________________________________

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom ..... . ..... . ............... gemäß § 4 Abs. 2 
BauGB beteiligt und gemäß § 3 Abs. 2 BauGB von der öffentlichen Auslegung benachrichtigt. Auf der Grundlage des § 4 Abs. 
2 BauGB setzte die Stadt Südliches Anhalt den Behörden, Nachbargemeinden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange für 
die Abgabe ihrer Stellungnahme eine Frist.

Stadt Südliches Anhalt, den ..... . ...... . .................

                                                                                                                          ..........................................
                                                                                                                             Bürgermeister
____________________________________________________________________________________________________

Der Stadtrat der Stadt Südliches Anhalt hat in seiner Sitzung am ..... . ...... . .................... die eingegangenen Stellungnahmen 
aus der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB geprüft und eine 
Abwägung vorgenommen.
Das Ergebnis ist entsprechend § 3 Abs. 2 Satz 4 BauGB mitgeteilt worden.
Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligungen der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB sowie der Beteiligung der Öffentlichkeit 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB sind keine Stellungnahmen eingegangen.

Stadt Südliches Anhalt, den ..... . ...... . .................

                                                                                                                          ..........................................
                                                                                                                             Bürgermeister
____________________________________________________________________________________________________

Der Stadtrat der Südliches Anhalt hat den Bebauungsplan Nr. 01/21 "Sondergebiet Windenergie Trebbichau, Piethen, 
Wieskau" der Stadt Südliches Anhalt in seiner Sitzung am ..... . ..... . .............. als Satzung gemäß § 10 Abs. 1 BauGB 
beschlossen sowie die gemeinsame Begründung Teil I und Teil II - Umweltbericht gebilligt.

Stadt Südliches Anhalt, den ..... . ...... . .................

                                                                                                                          ..........................................
                                                                                                                             Bürgermeister
____________________________________________________________________________________________________

Es wird hiermit bestätigt, dass der Bebauungsplan Nr. 01/21 "Sondergebiet Windenergie Trebbichau, Piethen, Wieskau" der 
Stadt Südliches Anhalt, in der Fassung vom ..... . ..... . .............. dem Satzungsbeschluss des Stadtrates der Stadt Südliches 
Anhalt am ..... . ..... . .............. zu Grunde lag.

Stadt Südliches Anhalt, den ..... . ...... . .................

                                                                                                                          ..........................................
                                                                                                                             Bürgermeister
____________________________________________________________________________________________________

Die Satzung des Bebauungsplanes Nr. 01/21 "Windenergie Trebbichau, Piethen, Wieskau" der Stadt Südliches Anahlt, 
bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und den textlichen Festsetzungen (Teil B) wird hiermit ausgefertigt.

Stadt Südliches Anhalt, den ..... . ...... . .................

                                                                                                                          ..........................................
                                                                                                                             Bürgermeister
____________________________________________________________________________________________________

Die Genehmigung des Bebauungsplanes, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A), den textlichen Festsetzungen (Teil B) 
wurde mit der Verfügung der höheren Verwaltungsbehörde vom ..... . ...... . .................
AZ.: ......................................... ohne/ mit Nebenbestimmungen und Hinweisen erteilt.

Bitterfeld-Wolfen, den ..........................

                                                                                                                          ..........................................
                                                                                                                             Landkreis Anhalt-Bitterfeld
____________________________________________________________________________________________________

Die Satzung des Bebauungsplanes Nr. 01/21 "Sondergebiet Windenergie Trebbichau, Piethen, Wieskau" der Stadt Südliches 
Anhalt, ist am ..... . ..... . .............. gemäß § 12 BauGB im Amts- und Mitteilungsblatt der Stadt Südliches Anhalt Jahrgang ....., 
Nr. ...../ .............. mit Angabe der Stelle, bei welcher der Bebauungsplan Nr. 01/21 "Sondergebiet Windenergie Trebbichau, 
Piethen, Wieskau" der Stadt Südliches Anhalt mit der gemeinsamen Begründung Teil I und Teil II - Umweltbericht während 
der Dienststunden von jedermann eingesehen werden kann und über den Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben wird, 
ortsüblich gemacht. In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvor-
schriften und von Mängeln der Abwägung, sowie auf die Rechtsfolgen gemäß § 215 Abs. 2 BauGB und weiter auf Fälligkeit 
und Erlöschen von Entschädigungsansprüchen gemäß § 44 BauGB hingewiesen worden.
In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln
der Abwägung, sowie auf die Rechtsfolgen gemäß § 215 Abs. 2 BauGB und weiter auf Fälligkeit und Erlöschen von
Entschädigungsansprüchen gemäß § 44 BauGB hingewiesen worden.

Der Bebauungsplan Nr. 01/21 "Sondergebiet Windenergie Trebbichau, Piethen, Wieskau“ der Stadt Südliches Anhalt ist damit 
am ..... . ...... . .................... in Kraft getreten.

Stadt Südliches Anhalt, den ..... . ...... . .................

                                                                                                                          ..........................................
                                                                                                                             Bürgermeister
____________________________________________________________________________________________________

Innerhalb von einem Jahr seit Bekanntmachung der Satzung des Bebauungsplanes Nr. 01/21 "Sondergebiet Windenergie 
Trebbichau, Pithen, Wieskau" der Stadt Südliches Anhalt, sind eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften gemäß 
§ 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB und beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs gemäß § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB 
nicht geltend gemacht worden. 

Stadt Südliches Anhalt, den ..... . ...... . .................

                                                                                                                          ..........................................
                                                                                                                             Bürgermeister
____________________________________________________________________________________________________

Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 01/21 "Sondergebiet Windenergie Trebbichau, Piethen, Wieskau" der Stadt Südiches 
Anhahlt wurde ausgearbeitet von dem

Köthen (Anhalt), den ..... . ...... . .................

                                                                                                                          ..........................................
                                                                                                                             Planverfasser
____________________________________________________________________________________________________

Planzeichenerklärung
Gemäß Planzeichenverordnung 1990 und der Baunutzungsverordnung  
i.d.F. vom 23.01.1990 (BGBI. I S. 132)

1. Art der baulichen Nutzung

Liegenschaftskarte (ALKIS) © Geobasis-DE/ LVermGeo LSA, B22-7014039-2020

Baugrenze
(§ 23 Abs. 3 BauNVO)

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches Bauungsplan Nr. 01/21 
"Sondergebiet Wind Trebbichau, Piethen, Wieskau"
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Sonstiges Sondergebiet hier: Windenergieanlagen
(§11 BauNVO)SO

W

mit Geh- und Fahrrechten zu belastende Flächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 und Abs. 6 BauG)

vorhandene Windenergieanlage (Bestandsschutz),
EC 1 bis EC 9

für den Rückbau festgesetzte Windenergieanlage, 
AN 1 bis AN 10

Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft (§ 9 Abs.1 Nr. 20 BauGB)

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)
hier: Wirtschaftsweg

Straßenverkehrsfläche
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Hauptversorgungsleitung unterirdisch 
hier: Ferngasleitung (FGL) 28 DN 500

Steuerkabel (Stk) SF 0211-05NN
Fernwasserleitung DN 1000 SpB PN12
Fernwasserleitung St L 235 1016x10 MDPa 16 ZM/PE-v
Fernmeldekabel
SR 2xDN50x4,6 PE davon 1x belegt mit LWL-Kabel
Richtfunkstrecke PIZD RiFu 90

BH   :

OK       :

NA

GR   :

GR       :

WEA
maximale Grundfläche für Windenergieanlagen 
(WEA) inkl. Fundament

maximale Grundfläche für Nebenanlagen

tatsächliche Höhe des vorhandenen Boden
k.A. = wird im Laufe des Verfahren eingemessen

Mindest- und Höchstmaß  der Windenergieanlage 
(WEA) über HWEA

Nr.

Nutzungsschablone

B

EC 1

AN 1

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

6. Verkehrsflächen

8. Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen

13. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklug von Natur und Landschaft

15. Sonstige Planzeichen

B Ü R O   F Ü R   R A U M P L A N U N G
DIPLOMINGENIEUR HEINRICH PERK

Raumordnung     Bauleitplanung     Städtebau
Dorferneuerung       Landschaftsplanung

Bärteichpromenade 31
06366 Köthen (Anhalt)

Telefon: 03496/ 40 37 -0
Telefax: 03496/ 40 37 20

Teil B: Textliche Festsetzungen

1. Art der baulichen Nutzung 
    Als Art der baulichen Nutzung wird ein sonstiges Sondergebiet ‚Windenergie‘ gemäß § 11 BauNVO 
    festgesetzt. Dieses Sondergebiet dient der Errichtung von Windenergieanlagen. Neben der allgemeinen 
    Zweckbestimmung des Sondergebietes, d. h. der Errichtung von Windenergieanlagen sind auch dieser 
    Zweckbestimmung dienende Nebenanlagen zulässig.

    Zulässig sind:
- Windenergieanlagen (WEA) einschließlich Fundamente,
- Nebenanlagen für elektrische und sonstige Betriebseinrichtungen (Wechselrichter-, Trafo-, Übergabe-

             stationen, ober- und unterirdisch verlaufende Kabel,
- Nebenanlagen für die Erschließung (Wege, Zufahrten),
- Montage- und Kranstellplätze,
- Photovoltaikanlagen auf den Kranstellflächen der WEA. Das Maß der Photovoltaikanlagen ist 

             insoweit zu begrenzen, dass diese als untergeordnete Nebenanlage der WEA dienen. Dies ist dann
             der Fall, wenn der Eigenbedarf der WEA mindestens 60% des prognostizierten Jahresenergieertrags 
             der PV-Anlage beträgt. Der Eigenbedarf der WEA ist durch eine Bestätigung des Herstellers, der 
             prognostizierte Jahresenergieertrag durch entsprechende Gutachten nachzuweisen. 

    Darüber hinaus ist im sonstigen Sondergebiet Windenergie landwirtschaftliche Nutzung gemäß
   § 201 BauGB zulässig.  

2. Maß der baulichen Nutzung
    2.1 Höhe baulicher Anlagen (§ 18 BauNVO)
    Für die WEA werden als Gesamthöhen eine Mindesthöhe von 200 m und eine maximale Höhe von 250 m   
    festgesetzt.

    Die Gesamthöhe der WEA wird errechnet aus der Höhe der Rotorachse über der Geländeoberfläche in der 
    geometrischen Mitte des Mastes zuzüglich des Rotorradius.

    Unterer Bezugspunkt ist die eingemessene Geländehöhe. Diese ist für jeden einzelnen Windenergie-
    anlagenstandort in der Planzeichnung konkret festgesetzt.

    2.2 Zulässige Grundfläche (§ 19 BauNVO)
    Je Baufenster beträgt die maximal zulässige Grundfläche 615 qm für das Fundament der WEA sowie
    1.800 qm für die Kranstellfläche.

    Im Bereich des sonstigen Sondergebietes ‚Windenergie‘ wird für die neu anzulegende innere Erschließung 
    der WEA 1 bis 11, abzüglich der durch den Rückbau der bestehenden WEA zurückzubauenden Er-
    schließung, eine maximale Grundfläche von 10.000 qm festgesetzt. Dabei darf die Breite der Wege maximal 
    4,5 m und in Kurvenbereichen maximal 7,0 m betragen.

    Dieser maximalen Grundfläche sind nicht die Grundflächen für die temporär errichteten Wege sowie 
    Montage- und Stellflächen zuzurechnen, da diese nach Aufstellung der WEA wieder rückgebaut werden 
    müssen. 

    Kranstell- und Montageflächen, Wege und Zufahrten sind in Schotterbauweise herzustellen.

3. Überbaubare Grundstücksfläche
    Die Standorte der WEA werden durch Baugrenzen festgesetzt. 

    Die Fundamente, einschließlich der unterirdischen Teile, müssen vollständig innerhalb der durch Bau-
    grenzen festgesetzten überbaubaren Grundstücksflächen liegen. Ebenfalls sind die Nebenanlagen, wie 
    Trafostation, Kranstellflächen u. ä. sowie die der Eigenversorgung der WEA dienenden Photovoltaikanlagen 
    nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig. 

    Ausgenommen hiervon sind die temporär errichteten Kranstell- und Montageflächen sowie die für die 
    Erschließung erforderlichen elektrischen und verkehrlichen Anlagen.

    Ebenfalls müssen die vom Rotorkreis überstrichenen Flächen nicht innerhalb der überbaubaren 
    Grundstückflächen liegen.

4. Vom Bauordnungsrecht abweichendes Maß der Tiefe der Abstandsfläche
    Die Tiefe der Abstandsfläche der Windenergieanlagen wird auf der Grundlage des § 9 Abs. 1 Nr. 2a
    BauGB auf ein vom Bauordnungsrecht des Landes Sachsen-Anhalt abweichendes Maß festgesetzt und 
    beträgt 0,4 H.

5. Sonstige Festsetzungen
    5.1 Für den Rückbau vorgesehene WEA (§ 249 BauGB i. V. m. § 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 BauGB)

Gemäß § 249 BauGB i .V. m. § 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 BauGB wird festgesetzt, dass die in der Planzeichnung 
    festgesetzten WEA 3 bis 11 nur zulässig sind, wenn

- vor Beginn der Fundamentarbeiten für die erste WEA der WEA 3-11 eine Verpflichtungserklärung 
  vorliegt, dass zwei für den Rückbau bestimmte WEA bis zur Inbetriebnahme dieser WEA endgültig 
  außer Betrieb genommen und spätestens 9 Monate nach Inbetriebnahme der WEA vollständig 
  zurückgebaut werden
- vor Beginn der Fundamentbauarbeiten für jede weitere WEA eine Verpflichtungserklärung vorliegt, 
  dass jeweils eine für den Rückbau bestimmte WEA bis zur Inbetriebnahme dieser WEA endgültig 
  außer Betrieb genommen und spätestens 9 Monate nach Inbetriebnahme der WEA vollständig zurück-
  gebaut wird.

   Zurückzubauen sind zu diesem Zeitpunkt die zum Rückbau bestimmten WEA, bestehend aus dem Mast, der  
   Gondel, den Rotorblättern sowie dem Fundamentkörper. Die Kranstellflächen, die Zuwegungen und 
   sonstigen baulichen Anlagen, die für die Erschließung bzw. den Betrieb der neuen WEA nicht mehr benötigt 
   werden, sind ebenfalls zurückzubauen.

5.2 Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Fläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)
    Begünstigte der mit Geh-, Fahr- und Leistungsrechten zu belastenden Flächen sind die Betreiber der WEA 
    und die von ihnen bevollmächtigten Personengruppen zum Aufstellen und Betreiben der WEA.

WEA 
Nr. 

WEA-Typ 

 

Nenn-
leistung 

(kW) 

 

Naben
-höhe 

(m) 

 

Gesamt
-höhe 

(m) 

 

Gemarkung 
 

Flur  Flur-
stück 

Koordinate
Rechtswert 

Koordinate
Hochwert 

AN 1 AN BONUS 
1,3 MW/62 

13.000 68,0 99 Trebbichau 3 192 4.496.656 5.725.682 

AN 2 
AN BONUS 
1,3 MW/62 13.000 68,0 99 Trebbichau 2 3 4.497.058 5.725.882 

AN 3 
AN BONUS 
1,3 MW/62 13.000 68,0 99 Trebbichau 2 3 4.497.069 5.725.565 

AN 4 
AN BONUS 
1,3 MW/62 

13.000 68,0 99 Trebbichau 3 156 4.496.702 5.725.011 

AN 5 
AN BONUS 
1,3 MW/62 

13.000 68,0 99 Trebbichau 2 3 4.497.082 5.725.194 

AN 6 AN BONUS 
1,3 MW/62 

13.000 68,0 99 Trebbichau 2 37 4.497.647 5.725.424 

AN 7 
AN BONUS 
1,3 MW/62 

13.000 68,0 99 Trebbichau 2 1 4.497.095 5.724.894 

AN 8 
AN BONUS 
1,3 MW/62 

13.000 68,0 99 Trebbichau 2 15 4.497.607 5.725.979 

AN 9 AN BONUS 
1,3 MW/62 

13.000 68,0 99 Trebbichau 2 1 4.497.111 5.724.580 

AN 10 AN BONUS 
1,3 MW/62 

13.000 68,0 99 Trebbichau 2 15 4.497.659 5.724.665 

 

   eine Streuobstwiese durch Neupflanzung zu revitalisieren und in Form einer extensiven Grünlandbewirtschaf-
   tung/-pflege zu erhalten. Die innerhalb des Wiesenbestandes bestehenden, vitalen Baumbestände sind in die 
   Pflanzung zu integrieren. Für die Nachpflanzung ist je 100 qm ein Obstgehölz (70% Kultur-Apfel in 
   mindestens 10 verschiedenen alten Sorten, 30 % Kultur-Birne in mindestens 5 verschiedenen alten Sorten) zu 
   pflanzen. Als Pflanzqualität werden Hochstamm, Stammumfang mindestens 10-12 cm festgesetzt. Die Maß-
   nahme beinhaltet die Herstellung und Mulchung einer Pflanzscheibe, einen Stammschutzanstrich bzw. eine 
   Schilfummantelung, die Verankerung mittels Dreibock, den Einzelbaumwildschutz und einen Gießrand mit 
   Bewässerungsring (mind. 30 cm Breite). Die Ausgleichsmaßnahme beinhaltet eine Pflanzung von mind. 90 
   Gehölzen.   

   Allgemein
   Die Anpflanzungen erfolgen mit ausschließlich gebietseigenen und standortgerechten Gehölzarten (regionales 
   Herkunftsgebiet 2 Verbreitungsgebiet Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland) und mit nachfolgenden 
   Pflanzanforderungen:

Heckenpflanzungen: mindestens 7 verschiedene Gehölzarten
Reihenabstand: 1,50 m

   Pflanzabstand in der Reihe: 1,0 m,
   Pflanzungen im Verhältnis 50% Bäume, 50% Sträucher, 
   Pflanzqualität Bäume: 2xv. Heister 150 cm, 
   Pflanzqualität Sträucher: Strauch 2xv. 60-100 cm,
   je 25 lfm Hecke / je 50 m Baumreihe erfolgt die Pflanzung eines Hochstamms, Stammumfang 12-14 cm, 
   einschließlich Dreibockverankerung, Pflanzscheiben mulchen, Gießrand mit Bewässerungsring (mind. 30 cm 
   Breite), Gatterung der Pflanzfläche mit Wildschutzzaun (Hecke) / Einzelstammschutz (Baumreihe). Der sich 
   ackerseits an die mehrreihigen Heckenpflanzungen anschließende Flächenbereich ist für die sukzessive 
   Entwicklung des Krautsaumes vorgesehen. Der Krautsaum ist mit der Pflanzung einzuzäunen und 1x jährlich 
   zu mähen. Für die Pflanzmaßnahmen sind mind. eine 1-jährige Fertigstellungs- und eine 4-jährige    Entwickl-
   ungspflege zwingend erforderlich. Es ist auch sicherzustellen, dass die Gehölzbestände nach Ablauf der ins-
   gesamt 5-jährigen Pflege, für den Betriebszeitraum von mind. 20 Jahren erhalten und abgängige Gehölze 
   gleichartig ersetzt werden. Entlang der Hecken- und Baumpflanzungen sind jeweils alle 75 m zusätzliche 
   Sitzwarten für Greifvögel aufzustellen. Die Ausgleichsmaßnahmen sind spätestens ein Jahr nach Inbe-
   triebnahme der Windenergieanlage umzusetzen. Die Ausführung und Fertigstellung der Ausgleichsmaß-
   nahmen sind jeweils gegenüber der Unteren Naturschutzbehörde schriftlich anzuzeigen.  Die Anwendung von 
   synthetischen Pflanzenschutz- und Düngemitteln ist verboten.

   Pflanzenauswahl
Heister / Bäume (beispielhaft) Sträucher (beispielhaft)

   Eberesche Sorbus aucuparia Kornelkirsche Cornus mas
   Speierling Sorbus domestica Traubenkirsche Prunus padus
   Feld-Ahorn Acer campestre Steinweichsel Prunus mahaleb
   Hainbuche Carpinus betulus Roter Hartriegel Cornus sanguinea
   Wildbirne Pyrus communis Weißdorn Crataegus monogyna
   Vogelkirsche Prunus avium Heckenkirsche Lonicera xylosteum
   Wildapfel Malus sylvestris Schlehe Prunus spinosa
   Wildbirne Pyrus communis Hundsrose Rosa canina

Rosen-Arten Rosa (z.B. gallica, rubiginosa, tomentosa, arvensis)
Schwarzer Holunder Sambucus nigra
Erbsenstrauch Caragana arborescens
Hasel Corylus avellana

Obstgehölze (alte Kultursorten Apfel/Birne beispielhaft)
   Malus
   Baumanns Renette
   Bismarkapfel
   Cox Pomona
   Gelber Bellefleur
   Goldrenette
   Gravensteiner
   Pyrus
   Alexander Lucas
   Blumenbachs Butterbirne
   Clapps Liebling
   Frühe von Trevoux
   Gellerts Butterbirne 

   Maßnahme   5    - Ökopoolprojekt „Fuhneniederung bei Trebbichau“
   Für den zusätzlichen Ausgleich von Eingriffen in den Naturhaushalt und das Landschaftsbild stehen Ökopunkte 
   zur Verfügung, welche im Rahmen des Ökopoolprojekts „Fuhneniederung bei Trebbichau“ eine Flächenauf-
   wertung von ca. 1 ha umfassen. Diese Ausgleichsmaßnahme wird innerhalb der Gemarkung Glauzig, Flur 2, 
   auf den Flurstücken 163 und 164 durchgeführt und umfasst die Entwicklung und Biotopaufwertung eines 
   Erlen-Eschen-Sumpfwaldes.

Maßnahmen zum Artenschutz

Maßnahme 1: Bauzeitenregelung
Durchführung der bauvorbereitenden Maßnahmen (Baufeldberäumung, Oberbodenabtrag einschl. Zuweg-

   ung) außerhalb des Brut- und Aufzuchtszeitraumes (April-Juli).

Maßnahme 2: Attraktivitätsminderung von Nahrungsflächen im Nahbereich der WEA
Vermeidung des Anbaus von Luzerne, Klee und Ackergras sowie Minimalbodenbearbeitung im Nahbereich der 

   WEA, Schotterung der Mastfußbereiche und Kranstellflächen.

Maßnahme 3: Witterungsabhängige Nachtabschaltung der WEA 1 bis WEA 11
Die WEA 1 bis WEA 11 sind im Zeitraum vom 01.06. bis 15.10. von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang  

   vorsorglich abzuschalten, wenn folgende Witterungsparameter gleichzeitig erfüllt sind:
- Windgeschwindigkeit <6m/s in Gondelhöhe,
- Temperatur >10°C,
- kein Regen.

Tabelle der für den Rückbau bestimmten 10 WEA
(Koordinaten der bestehenden WEA (Gauß-Krüger Bessel, Zone 4)

    5.3 Gestaltung der Luftfahrtkennzeichnung (§ 9 Abs. 6 BauGB)
    Die Kennzeichnung der  WEA als Luftfahrthindernis hat entsprechend der allgemeinen Verwaltungsvorschrift 
    zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen vom 24.04.2020 (AVV), Teil 4 ‚Windenergie‘ zu erfolgen.
    Die Nachtkennzeichnung ist ausschließlich als bedarfsgesteuerte Nachtkennzeichnung gemäß Anhang 6 der 
    AVV zu gestalten.

6. Grünordnerische Festsetzungen
Die Maßnahmen zum Ausgleich des Eingriffs in den Naturhaushalt und das Landschaftsbild werden im Detail in 

   den nachfolgend aufgeführten Grünordnerischen Festsetzungen beschrieben und mit der Umsetzung des 
   Bebauungsplanes rechtsverbindlich. Mit den Maßnahmen wird sichergestellt, dass die Neuanpflanzung für die 
   Betriebsdauer von mindestens 20 Jahren erhalten und gepflegt und den Maßgaben des Umwelt- und Arten-
   schutzes entsprochen wird.

   Externe Ausgleichsmaßnahmen 
   Die nachfolgend aufgeführten Ausgleichsmaßnahmen werden als externe Maßnahmen festgesetzt. 
   Zusätzliche Details können den entsprechenden Maßnahmenblättern entnommen werden.

  Maßnahme   1   - Entwicklung einer Baum-Strauchhecke mit einem vorgelagerten Krautsaum
   (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 
   Innerhalb der festgesetzten Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 
   Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) ist nördlich der Feldstraße in der Gemarkung Reinsdorf,
   Flur 6, Flurstück 200 in einer Länge von insgesamt ca. 233 m und einer Breite von 10 m ein mehrreihiger 
   Gehölzstreifen zu entwickeln. Der Gehölzstreifen, bestehend aus einer 5-reihigen Baum-Strauchpflanzung be-
   ginnt westlich des Wegeflurstücks und ist mit einem ackerseitig vorgelagerten Krautsaum gemäß den allge-
   meinen Vorgaben auszuführen. Die Ausgleichsmaßnahme beinhaltet eine Pflanzung von mind. 1.165 
   Gehölzen.

   Maßnahme   2   - Entwicklung einer Baum-Strauchhecke mit einem vorgelagerten Krautsaum
   (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 
   Innerhalb der festgesetzten Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 
   Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) ist östlich und südlich der Dorfstraße, in der Gemarkung 
   Piethen, Flur 1, Flurstücke 267 und 269 in einer Länge von insgesamt ca. 474 m und einer Breite von 8 m ein    
   mehrreihiger Gehölzstreifen zu entwickeln. Der Gehölzstreifen, bestehend aus einer 3-reihigen Baum-Strauch-
   pflanzung beginnt entlang des Siedlungsrandbereiches und ist mit einem ackerseitig vorgelagerten Krautsaum  
   gemäß den allgemeinen Vorgaben auszuführen. Die Ausgleichsmaßnahme beinhaltet eine Pflanzung von mind. 
   1.422 Gehölzen.

   Maßnahme   3   - Pflanzung einer Baumreihe (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)
Innerhalb der festgesetzten Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 

   Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) ist entlang des Horngrabens der Gemarkungen Gröbzig, Flur 
   3, Flurstück 67 sowie innerhalb der Gemarkung Wörbzig, Flur 2, Flurstück 308, in einer Länge von insgesamt 
   ca. 800 m und einer Breite von 3 m eine Baumreihe zu pflanzen. Der lineare Gehölzstreifen beginnt nördlich  
   der Landstraße L147 und folgt dem Horngraben entlang des nordwestlichen Siedlungsbereiches von Pfaffen-
   dorf. Die Pflanzung der Baumreihe erfolgt im Pflanzabstand von 2,0 m in Form einer Heisterpflanzung, die im
   jeweiligen Abstand von 50 m durch einen Hochstamm ergänzt wird. Die Ausgleichsmaßnahme beinhaltet eine 
   Pflanzung von mind. 400 Gehölzen.

Maßnahme   4    - Revitalisierung einer Streuobstwiese (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)
   Innerhalb der festgesetzten Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 
   Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) ist nördlich der Ortschaft Trebbichau a.d.F., in der Ge-
   markung Trebbichau, auf der Flur 1, Flurstücke 358, 359, 360 und 361 auf einer Fläche von insgesamt 1 ha 

Umgrenzung von Flächen mit Bindung für Bepflanzung und für die Erhaltung
von Bäumen und Sträuchern
(§ 9 Abs.1 Nr. 25b BauGB)

TEIL A: Planzeichnung II - Externe Ausgleichsmaßnahmen M1 - M5

Ausgleichsfläche M1:          M. 1 : 2 000
Gemarkung Reinsdorf, Flur: 6, Flurstück: 200

Ausgleichsfläche M2:           M. 1 : 2 000
Gemarkung Piethen, Flur: 1, Flurstück: 267, 269

Ausgleichsfläche M3:     M. 1 : 2 000
Gemarkung Wörbzig, Flur: 2, Flurstück: 67
Gemarkung Gröbzig, Flur: 3, Flurstück: 308

Ausgleichsfläche M4:  M. 1 : 2 000
Gemarkung Trebbichau, Flur: 1, Flurstück: 358, 359, 360, 361
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Übersichtskarte der externen Ausgleichsflächen M1 - M5        M. 1 : 25 000
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Lagefestpunkt 400, 402 und 4810 des Landes Sachsen-Anhalt

Maßnahmenbeschreibung gemäß textlichen Festsetzungen Nr. 6
'Grünordnerische Festsetzungen' -  Maßnahmen 1 - 51 5bis
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